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Vorwort

Eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur ist das Rückgrat eines starken
und dynamischen Wirtschaftsstandortes Deutschland sowie Grundlage für die
Mobilität von Menschen und den Transport von Gütern. Deutschland verfügt
mit 33.400 km Schienenwegen des Bundes, 12.800 km Bundesautobahnen,
39.700 km Bundesstraßen und 7.300 km Bundeswasserstraßen über ein gut ausge-
bautes Fernverkehrsnetz. Der bedeutendste Verkehrsträger ist und bleibt die
Straße. Über 80 % der Verkehrsleistung im Personenverkehr werden vom motori-
sierten Individualverkehr erbracht und rd. 75 % der Verkehrsleistung im Güterver-
kehr erfolgen im Straßengüterfernverkehr.

Trotz dieser erheblichen volkswirtschaftlichen Bedeutung ist seit Jahren eine
ständige Unterfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur des Bundes festzuhalten.
Vor diesem Hintergrund gewinnen neue Finanzierungsformen – außerhalb der
herkömmlichen Finanzierung aus dem Staatshaushalt – zunehmend an Bedeutung.
Zu nennen sind hier die Nutzerfinanzierung durch die Lkw-Maut und die ver-
stärkte Beteiligung privaten Kapitals im Rahmen Öffentlich Privater Partnerschaf-
ten (A- und F-Modelle).

Die erste Auflage des vorliegenden Kommentars hatte das Ziel, erstmals eine
umfassende und systematische Übersicht über das Straßenrecht zu liefern, insbe-
sondere unter Berücksichtigung der sich durch diese neuen Modelle mit privater
Finanzierung ergebenden rechtlichen, technischen und organisatorischen Frage-
stellungen sowie eine umfassende Kommentierung des der Lkw-Maut zugrunde
liegenden Rechtsrahmens vorzulegen. Seit dem Erscheinen der ersten Auflage hat
es nunmehr wesentliche Änderungen des Rechtsrahmens gegeben, die eine zweite
Auflage des Kommentars erfordern: Mit dem Gesetz über die Erhebung von
streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und
Bundesstraßen – BFStrMG, das am 19.7.2011 in Kraft getreten ist, wurde die
Rechtsgrundlage geschaffen, die Lkw-Maut auch auf autobahnähnlich ausgebaute
Bundesstraßen auszudehnen. Das BFStrMG löste das bisherige Autobahnmautge-
setz ab. Seit dem 1.8.2012 wird die Lkw-Maut auch auf rd. 1.100 km Bundesstra-
ßen erhoben. Darüber hinaus wird mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des
BFStrMG vom 23.7.2013 zum einen die RL 2011/76/EU zur Änderung der
Eurovignetten-RL in nationales Recht umgesetzt werden. Zum anderen werden
Klarstellungen zur tatsächlichen Erhebungspraxis, die aufgrund der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts erforderlich wurden, aufgenommen.
Zudem hat der Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren erhebliche Ergän-
zungen und Änderungen erfahren: aus Gründen der Rechtssicherheit und Prakti-
kabilität sollen die Mautsätze künftig ausschließlich durch Gesetz festgelegt wer-
den. Zudem soll eine rückwirkende gesetzliche Bestätigung der in den MautHV
seit 2003 festgesetzten Mautsätze erfolgen. Die vorliegende 2. Auflage des Kom-
mentars berücksichtigt bereits die sich hieraus ergebenden Änderungen ebenso
wie die Novellierung der Eurovignetten-RL durch die RL 2011/76/EU und die
vielfältige Rechtsprechung, die seit Beginn der Mauterhebung am 1.1.2005 erfolgt
ist.

Das Bundesfernstraßengesetz hat durch das Planvereinheitlichungsgesetz vom
31.5.2013 Änderungen in den fachplanungsrechtlichen Vorschriften der §§ 17 ff.

V
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Vorwort Vorwort

erfahren. Die Änderungen treten zwar erst am 1.6.2014 in Kraft, sind in der
Kommentierung der vorliegenden 2. Auflage aber bereits vollständig berücksich-
tigt. Die seit dem Erscheinen der 1. Auflage ergangene umfangreiche Rechtspre-
chung ist in die Kommentierung des Bundesfernstraßengesetzes einbezogen. Wir
sind dankbar für die freundliche Aufnahme, die der Kommentar in seiner 1. Auf-
lage gefunden hat. Die vorliegende 2. Auflage hält an dem Konzept des Praktiker-
kommentars fest, um insbesondere Praktikern in der Rechtspflege, der Verwal-
tung und privaten Betreibergesellschaften eine Hilfestellung zu geben.

Die Darstellungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Rechtspre-
chung und Literatur sind bis Anfang 2013 berücksichtigt. Kritik, Anregungen und
Verbesserungsvorschläge sind auch weiterhin jederzeit willkommen.

Berlin/Hamburg, im Juli 2013 Dr. Hermann Müller
Dr. Gerhard Schulz

VI
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